
KREIS-PFERDESPORTVERBAND 
WESEL e.V. 

 

Jugend -  Vierkampf des KV Wesel 2013 
 

Beim RV Dingden 
 

 
26.01./27.01.2013                                                 Vergleichswettkampf (E) 

 
 
 
 
 
Nennung an:  Ilona Franken 
                        Dorsewald 9 
                        46509 Xanten 
                        Tel.: 02801 – 5352 
                                0173 – 2879686 
Vor. ZE.:        Sa: Laufen, Schwimmen 
                        So: Dressur, Springen 
Besondere Bestimmungen: 

� Nennung bitte Vereinsweise angeben 
� Nenngelder sind der Nennung als Scheck beizufügen 
� Maßgebend sind neben der WBO die Wettkampfbestimmungen des DLV und des DSV 
� Bei geringer Nennungszahl finden alles Disziplinen an einem Tag statt 

 
 

Wettbewerb der Kategorie C 
Für Junioren 1995 und jünger des KV Wesel 
 
Vierkampf 
Pferde u. Ponys: 4jähr. + älter, deren Besitzer Mitglied eines RV des KV Wesel sind 
Jedes Pferd darf 3 x starten (auch in einer Teilprüfung) 
 
Junioren 95 + jünger, alle Leistungsklassen 
 
Anforderungen: der Vierkampf besteht aus folgenden Disziplinen: 
 
 
 

Veranstalter: Kreispferdesportverband Wesel 

Nennungsschluss: 29.12.2012  



Prüfung 1: 
 
Ausr. 70, Richtv, 113/520-3A – In Prf. 1(A,B,C,D) sind nur die startberechtigt, die nicht in Prf. 
2 (A,B,C,D) starten!! 
 
A. Reiten – Dressurwettbewerb 
Aufgabe E2 
Es wird in der Abteilung zu viert nach Kommando geritten. Der Kommandogeber kann vom 
Veranstalter gestellt werden 
Die Abteilungen des jeweiligen Vereins werden vom Mannschaftsführer zusammengestellt. 
Einzelreiter starten abteilungsweise zum Schluss. 
(Kommandogeber wird gestellt) 
Beurteilung gem. WBO (Sitz u. Einwirkung des Reiters, Korrektheit der Hufschlagfiguren u. 
Lektionen) Hilfszügel nicht erlaubt. 
 
B. Reiten: Stil – Springprüfung Kl. E 
Bewertung gem. 520-3C mit sofortiger Bekanntgabe der Wertnote. 
 
C. Schwimmen – 50 m Freistil 
D. Laufen: 3000 m Gelände 
 
Prüfung 2: 
 
Ausr. gem. WBO Teil IV, L1/L2; Richtv. WBO – In Prf . 2(A,B,C,D) sind nur die 
startberechtigt, die nicht in Prf. 1(A,B,C,D) starten!!  
 
A. Dressurreiterwettbewerb  
Aufgabe E1, ohne ersten Aufmarsch 
Es wird in der Abteilung zu viert nach Kommando geritten. Der Kommandogeber kann vom 
Veranstalter gestellt werden 
Die Abteilungen des jeweiligen Vereins werden vom Mannschaftsführer zusammengestellt. 
Einzelreiter starten abteilungsweise zum Schluss. 
(Kommandogeber wird gestellt) 
Beurteilung gem. WBO (Sitz u. Einwirkung des Reiters, Korrektheit der Hufschlagfiguren u. 
Lektionen) 
 
B. Springreiterwettbewerb 
Bewertung gem. WBO Teil IV, L1/L2 mit sofortiger Bekanntgabe der Wertnote. 
 
C. Schwimmen -50 m Freistil 
D. Laufen -3000 m Gelände 
 
 
Einsatz 16,-€ pro Teilnehmer (15 € Startgebühr und 1 € LK-Abgabe) Mannschaften kein 
zusätzlicher Einsatz. 
Verlangte Nennungen 30 
Startfolge Laufen und Schwimmen nach Alter 
 
 
Bewertungen: Die Bewertung erfolgt in einem 1000 Punkte System. 
Bewertungsverhältnisse für die Teilprüfungen: 
                         Laufen: 1, Schwimmen: 1, Dressur: 1,5, Springen: 1,5 



 
Prf. 1 A + B und Prf. 2 A + B Teilprüfung Dressur und Springen: Wertnoten 10 – 0 werden mit 
100 multipliziert. 
Für die Teilprüfung 1. C + D und Prf.2 C + D gelten entsprechende Bewertungstabellen. 
Maximal können jeweils 1000 Punkte erreicht werden. 
 
Einzelwertung: addiert werden die Ergebnisse der einzelnen Disziplinen. 
Mannschaftswertung: Es dürfen beliebig viele Teilnehmer eines Vereins an den Start gehen. 
Sie bilden eine Mannschaft. Für die Mannschaftswertung werden die vier besten Ergebnisse 
addiert. 
Ehrenpreise: 
Einzelwertung: Ehrenpreise nach Beteiligung 
Mannschaftswertung: Wanderpokal des KV Wesel, sowie Plaketten für alle teilnehmenden 
Mannschaften. 
 
Allgemeine Bestimmungen: Nennungen bitte einheitlich auf einem Kat C – 
Nennungsformular vornehmen. 
Bei Nennungen unbedingt komplette Adresse, Tel. Nr. und Alter der Teilnehmer (für die 
Gruppeneinteilung der Prüfungsteile 3 +4) angeben. 
Mannschaftsführer bzw. Kontaktperson mit kompletter Adresse und Telefonnummer 
benennen. 
Es besteht zwischen Veranstalter einerseits und den Besuchern, Pferdebesitzern und Reitern 
andererseits kein Vertragsverhältnis. Jede Haftung für Diebstahl, Verletzungen bei Menschen 
und Tieren wird ausgeschlossen. Insbesondere sind alle Teilnehmer nicht Gehilfen im Sinne 
der §§ 278 u. 831 BGB. 
 
 


